
 

Vorlage Nr. 2895/2017  Seite 1 von 3 

Landratsamt Greiz 
Landrat 

 Amt für Zentrale Verwaltung, 
Schule, Kultur, Sport 

 
 
 
Beschlussvorlage Vorlage Nr.: 2895/2017 
 

 
 
Tagesordnungspunkt 
 
Arbeitsanweisung des Landratsamtes Greiz für die Bereitstellung von Lehrbüchern für 
Lehrkräfte 
 
 

 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Ausschuss für Schule, Kultur und Sport des Landkreises Greiz beschließt die 
Arbeitsanweisung des Landratsamtes Greiz für die Bereitstellung von Lehrbüchern für 
Lehrkräfte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martina Schweinsburg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beratungsfolge Art Termin Abstimmung 

Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Ö 03.05.2017  
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1. Problem und Regelungsbedürfnis 
 
Im Urteil des Bundesarbeitsgerichtes vom 12. März 2013 – 9 AZR 455/11 wurde begründet, 
dass es einem angestellten Lehrer grundsätzlich nicht zumutbar ist, die Kosten für die 
Beschaffung von Arbeitsmitteln, die zur sachgerechten Durchführung des Unterrichts 
zwingend erforderlich sind, selbst zu tragen. Weiterhin wurde im Urteil des 
Verwaltungsgerichtes Weimar 2 K 1092/15 We entschieden, dass der Schulträger für die 
Finanzierung der Lehrbücher für Lehrkräfte zuständig und verantwortlich ist. 
Auf Initiative der kommunalen Spitzenverbände ist eine gemeinsame Handlungsempfehlung 
mit dem Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport entstanden. In dieser 
Handlungsempfehlung wurden Regelungen zur Verfahrensumsetzung vereinbart. Da diese 
Festlegungen sehr allgemein gehalten sind, ist es aus Sicht der Verwaltung erforderlich, 
detailliertere Regelungen, welche an die Strukturen des Landkreises Greiz angepasst 
wurden, festzuschreiben. 
 
 
 
2. Lösung 
 
Die Arbeitsanweisung des Landratsamt Greiz für die Bereitstellung von Lehrbüchern für 
Lehrkräfte verfolgt das Ziel, die gemeinsame Handlungsempfehlung des Thüringer 
Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport und der Kommunalen Spitzenverbände zu 
konkretisieren und eindeutige Regelungen für die Umsetzung des o. g. Bundesarbeits- 
gerichsurteils zu schaffen. 
Weiterhin soll erreicht werden, dass der Zuschussbedarf aus dem Kreishaushalt gedämpft 
wird.  
 
 
 
3. Alternativen 
 
Bei einer Ablehnung der Arbeitsanweisung gelten nur die Regelungen der gemeinsamen 
Handlungsempfehlung des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport und der 
Kommunalen Spitzenverbände. 
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